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Tagesordnungspunkt:

Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 
2017 

Kenntnisnahme:

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage 14/2270 - 
Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 - 
zur Kenntnis.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) plant für das Haushaltsjahr 2017 die 

Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes. Damit sollen die Mitgliedskörperschaften an 

der unerwartet positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR, unter angemessener 

Berücksichtigung der aus heutiger Sicht noch bestehenden Risiken, durch eine Absenkung 

des Umlagesatzes um 0,50 Prozentpunkte auf 15,65 % zeitnah teilhaben, um so dem 

Rücksichtnahmegebot in bewährter Weise Rechnung zu tragen. 

 

Für die Verabschiedung der Nachtragssatzung gelten die gleichen rechtlichen Regelungen 

wie für die Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans an sich (vgl. § 81 GO NRW).  

 

Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 

(LVerbO) in Verbindung mit § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die 

Mitgliedskörperschaften des LVR das Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu 

nehmen. 

 

Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der 

Mitgliedskörperschaften sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als 

Einwendungen zu werten und der Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der 

Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2017 und deren Anlagen zur Kenntnis zu 

geben. 

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte übersandten sechs Mitgliedskörperschaften 

Stellungnahmen zur Absenkung der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2017. 

Daneben liegt eine gemeinschaftliche Stellungnahme von acht kreisfreien Städten und acht 

Kreisen vor. 

 

Die Stellungnahmen sind als Anlagen 1 - 7 beigefügt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2270: 

 

1. Ausgangslage 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) plant die Absenkung des bislang festgesetzten 

Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 um 0,50 Prozentpunkte auf 15,65 % im Rahmen 

der Verabschiedung einer Nachtragssatzung gemäß § 22 Abs. 3 

Landschaftsverbandsordnung (LVerbO), um die Mitgliedskörperschaften an der unerwartet 

positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR, unter angemessener 

Berücksichtigung der aus heutiger Sicht noch bestehenden Risiken, zeitnah teilhaben zu 

lassen. 

 

Eine Nachtragsatzung ist gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) nach dem gleichen förmlichen Verfahren aufzustellen, wie die ursprüngliche 

Haushaltsatzung. Somit ist der Einbringung des Entwurfs der Nachtragssatzung mit einer 

Absenkung des Umlagesatzes ein Verfahren zur Herstellung des Benehmens vorgeschaltet. 

 

Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Nachtragssatzung 

einzuleiten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die 

Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die 

Nachtragshaushaltsplanung insgesamt. 

 

Die Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 

wurde am 1. September 2017 unter Darlegung der Eckpunkte der prognostizierten 

Haushaltsverbesserungen eingeleitet. 

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 5. September 2017 bis zum 

27. September 2017 folgende Mitgliedskörperschaften  

 

 Rhein-Erft-Kreis 

 Kreis Kleve 

 Stadt Solingen 

 Oberbergischer Kreis 

 Stadt Mönchengladbach 

 StädteRegion Aachen 

 

Stellungnahmen zur geplanten Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 

abgegeben. Daneben hat die Stadt Remscheid am 27. September 2017 eine 

gemeinschaftliche Stellungnahme abgegeben, stellvertretend für die 

Mitgliedskörperschaften: 

 

 Stadt Bonn 

 Stadt Duisburg 

 Kreis Düren 

 Stadt Essen 

 Kreis Euskirchen 

 Kreis Heinsberg 

 Stadt Krefeld 

 Stadt Leverkusen 



3 

 Kreis Mettmann 

 Stadt Remscheid 

 Rheinisch-Bergischer Kreis 

 Rhein-Sieg-Kreis 

 Kreis Viersen 

 Kreis Wesel 

 Stadt Wuppertal 

 Stadt Solingen. 

 

Die Stadt Solingen hat im Rahmen des Benehmensverfahrens sowohl eine eigene 

Stellungnahme abgegeben sowie sich darüber hinaus der gemeinschaftlichen 

Stellungnahme angeschlossen, die über die Stadt Remscheid eingereicht wurde. 

 

Die Stellungnahmen sind als Anlagen 1 bis 7 beigefügt. 

 

2. Zulässigkeit der Einwendungen  

 

Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften ergeben sich aus § 22 Abs. 3 LVerbO 

in Verbindung mit § 23 Abs. 2 LVerbO und § 55 KrO NRW.  

 

§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut: 

 

„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden 

 

(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 

Gemeinden. Das Benehmen ist 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung einzuleiten. 

(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensher-

stellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 

ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur 

Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in 

öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung 

mit.“ 

 

Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der 

Mitgliedskörperschaften sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als 

Einwendungen zu werten und der Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der 

Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2017 zur Kenntnis zu geben. 

 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gemäß § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken. 
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3. Inhaltliche Würdigung der Einwendungen 

 

3.1 Höhe der Umlagesatzabsenkung für das Haushaltsjahr 2017 

 

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde bezugnehmend auf einschlägige 

Diskussionsbeiträge aus dem politischen Raum mehrheitlich eine Absenkung des 

Umlagesatzes über die bislang vorgesehenen 0,50 Prozentpunkte hinaus angeregt. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Die positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklungen, die gegenüber der Haushaltsplanung 

für das Jahr 2017 bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens zur 

Benehmensherstellung am 1. September 2017 eingetreten bzw. bis zum Jahresende 2017 

auf der Grundlage von aussagekräftigen Prognosen im Rahmen der 

Haushaltsbewirtschaftung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

sind, bilden zunächst nur einen finanziellen Spielraum zur Absenkung der 

Landschaftsumlage in Höhe von 0,50 Prozentpunkten. 

 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der LVR aufgrund einschlägiger haushaltsrechtlicher 

Regelungen grundsätzlich verpflichtet ist, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Vor 

diesem Hintergrund ist der LVR, insbesondere auch infolge aufsichtsrechtlicher Belange, 

gehalten, die eingetretenen bzw. prognostizierten Mehrerträge und Minderaufwendungen 

zunächst möglichst zum finanziellen Ausgleich des festgesetzten Planfehlbetrages von 

13,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 zu verwenden. 

 

Sofern sich allerdings im weiteren Bewirtschaftungsverlauf neue finanzwirtschaftliche 

Entwicklungen abzeichnen sollten, könnten diese noch bis zur Verabschiedung des 

Nachtragshaushaltes 2017 am 15. Dezember 2017 im Beratungsprozess berücksichtigt 

werden. 

 

3.2 Zeitpunkt der Umlagesatzabsenkung für das Haushaltsjahr 2017 

 

Der Oberbergische Kreis merkt an, dass die Umlagesatzabsenkung für das Haushaltsjahr 

2017 zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Oberbergische Kreis die Rückerstattung nicht 

mehr im gleichen Haushaltsjahr haushaltsentlastend an seine kreisangehörigen 

Kommunen weiterleiten könne. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Der LVR hat im Rahmen der Bewirtschaftung des laufenden Haushaltsjahres 2017 auf der 

Grundlage der implementierten aussagekräftigen Prognoseverfahren unter Beachtung der 

einschlägigen haushaltsrechtlichen Grundsätze die positiven Aufwands- und 

Ertragsentwicklungen zeitnah ermittelt und zum frühestmöglichen Zeitpunkt das 

Verfahren zur Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes 2017 eingeleitet. 

Dadurch können die positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklungen zeitnah an die 

dreizehn kreisfreien Städte, die zwölf Kreise und die StädteRegion Aachen weitergeleitet 

werden. 
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3.3 Keine vollständige Weiterleitung der prognostizierten 

Haushaltsverbesserungen für 2017 

 

Der Oberbergische Kreis führt in seiner Stellungnahme aus, dass der LVR plane, die 

prognostizierten Haushaltsverbesserungen nicht in voller Höhe von 93,7 Mio. Euro 

weiterzuleiten, sondern, um seine Ausgleichsrücklage zu schonen, nur den nach der 

teilweisen Verrechnung mit dem Planfehlbetrag in Höhe von 13,6 Mio. Euro verbleibenden 

Betrag von 80,1 Mio. Euro. 

 

Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Der LVR hat in den Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2009 – nicht 

zuletzt auch infolge der Rücksichtnahme auf seine Mitgliedskörperschaften – durchgängig 

negative Jahresergebnisse realisiert. Der Haushaltsausgleich in den Krisenjahren konnte 

lediglich fiktiv, d.h. durch den Einsatz von Eigenkapital, erreicht werden. Der LVR war 

hierdurch gezwungen, einen erheblichen Anteil seiner Rücklagen einzusetzen. So wurde 

die Ausgleichsrücklage im Zeitraum von 2009 bis 2013 um rd. 139,3 Mio. Euro 

abgeschmolzen. Gemessen am Niveau der Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 entsprach dies 

einer Absenkung um 75 %. Damit erreichte die Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 mit einem 

Volumen von nur noch 46,1 Mio. Euro den niedrigsten Stand seit Einführung des Neuen 

Kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim LVR. Ihr Anteil am Haushaltsvolumen als 

Summe der Aufwendungen im LVR-Haushalt schrumpfte auf nur noch 1,4 % (Stand 

31.12.2007: 7,1 %). 

 

Die Erhaltung des Eigenkapitals ist ein wesentlicher Bestandteil einer generationen-

gerechten und nachhaltigen Haushaltspolitik und ein Grundprinzip des NKF. Die 

Aufsichtsbehörde des LVR, das ehemalige Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), 

würdigte in seinem Haushaltserlass 2015/2016 ausdrücklich die 

Konsolidierungsbemühungen des LVR, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass der LVR das 

Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften inzwischen weit zu 

seinen Lasten gedehnt hätte. Diese Argumentation greift das MIK erneut in seinem Erlass 

zum Doppelhaushalt 2017/2018 auf und stellt fest, dass die Hebesätze des LVR die 

durchaus problematische Haushaltssituation der Mitgliedskörperschaften einbezögen, dass 

jedoch ein anhaltender Eigenkapitalverbrauch letztlich ein Risiko für die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des LVR darstelle. 

 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen beabsichtigt der LVR, die 

prognostizierten Haushaltsverbesserungen zum nahezu vollständigen Ausgleich des 

festgesetzten Planfehlbetrages 2017 von 13,8 Mio. Euro einzusetzen, um somit den 

planmäßigen Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2017 auf rund 177.000 Euro zu 

vermindern. 

 

3.4 Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur Erreichung von 

weiteren Haushaltsverbesserungen in 2017 und 2018 

 

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde von mehreren Mitgliedskörperschaften die Bitte 

geäußert, auch außerhalb der sozialen Leistungsbereiche die Konsolidierungsbemühungen 

der vergangenen Jahre fortzuführen. 
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Die Verwaltung führt hierzu aus: 

 

Vor dem Hintergrund der abzusehenden Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 

auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung sowie zur Sicherstellung seiner dauerhaften 

Leistungsfähigkeit hat der LVR bereits im Frühjahr 2010 Konsolidierungsmaßnahmen mit 

einem Volumen von insgesamt 170 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2013 eingeleitet. Der 

begonnene Konsolidierungsprozess wurde auch in den Jahren 2014 bis 2016 fortgeführt. 

Für diesen Zeitraum wurden daher weitere Konsolidierungsmaßnahmen mit einem 

Gesamtvolumen von 103,9 Mio. Euro entwickelt. Der LVR wird auch in den Jahren 2017 

bis 2021 seinen bisherigen haushalterischen Kurs fortsetzen und hat ein weiteres 

Konsolidierungsprogramm mit einem Volumen von 70 Mio. Euro aufgelegt. 

 

In diesem Zusammenhang werden die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für das 

Haushaltjahr 2017 unverändert fortbestehen. 

 

3.5 Auswirkungen der positiven Entwicklungen in den sozialen 

Leistungsbereichen im Jahr 2017 auf das Haushaltsjahr 2018 

 

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde mehrheitlich ausgeführt, dass die positiven 

finanzwirtschaftlichen Entwicklungen des Jahres 2017 doch voraussichtlich auch zu 

Haushaltsverbesserungen im Haushaltsjahr 2018 führen und somit eine entsprechende 

Absenkung des festgesetzten Umlagesatzes für 2018 ermöglichen dürften. 

 

Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 

Die Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2017/2018 war maßgeblich geprägt durch die 

gesetzliche Neuausrichtung der sozialen Leistungen für Menschen mit Behinderungen, 

insbesondere durch das Inklusionsstärkungsgesetz, das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

sowie das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz. Die finanzwirtschaftlichen 

Auswirkungen der neuen Rechts- und Anspruchsgrundlagen konnten zum Zeitpunkt der 

Haushaltsaufstellung nicht in vollem Umfang abgeschätzt werden, zumal einige 

Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen waren. 

 

Im Bewirtschaftungsverlauf des Haushaltsjahres 2017 zeichnen sich für den sozialen 

Leistungsbereich zwar erhebliche Ergebnisverbesserungen ab, die mitunter voraussichtlich 

auch in das Haushaltsjahr 2018 hineinwirken können. Inwieweit diese jedoch im 

Haushaltsjahr 2018 durch negative finanzwirtschaftliche Effekte, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem derzeit noch ausstehenden Ausführungsgesetz zum BTHG für das 

Land Nordrhein-Westfalen, beeinflusst werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

abschließend beurteilbar. 

 

3.6 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel für das Haushaltsjahr 2018 

 

Im Rahmen der Stellungnahmen wurde mehrheitlich ausgeführt, dass die sich 

abzeichnende positive Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel für das Haushaltsjahr 

2018 zu Haushaltsverbesserungen im Haushaltsjahr 2018 führen wird und somit eine 

entsprechende Absenkung des festgesetzten Umlagesatzes für 2018 möglich sein dürfte. 
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Die Verwaltung führt wie folgt aus: 

 

Zum Zeitpunkt der Einleitung der Benehmensherstellung für die Absenkung des 

Umlagesatzes 2017 am 1. September 2017 lagen noch keine ausreichend gesicherten 

Erkenntnisse zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel für das Haushaltsjahr 2018 

vor. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Neubildung der 

Landesregierung in Nordrhein-Westfalen Mitte des Jahres 2017 bislang noch keine 

gemeinsame Simulationsrechnung der Landesregierung und der kommunalen 

Spitzenverbände erstellt werden konnte. Die kommunalen Spitzenverbände haben 

deswegen auf der Basis der GFG-Systematik des Vorjahres eine vorläufige 

Simulationsrechnung erstellt und ihren Mitgliedern diese unter Vorbehalt zur Verfügung 

gestellt. Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen hat diesbezüglich mit Rundschreiben 

Nr. 491/17 darauf hingewiesen, dass die vorgelegte Rechnung lediglich als eine vorläufige 

Orientierung auf Basis der zum damaligen Zeitpunkt bekannten (unvollständigen) 

Datenlage zu verstehen sei. Zudem wurde ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass 

sich durch die noch erforderliche Aktualisierung der für das GFG 2018 notwendigen 

Datengrundlagen und durch Entscheidungsprozesse der neuen Landesregierung 

wesentliche Änderungen an den Ergebnissen der vorliegenden Simulationsrechnung 

ergeben könnten. Aktuell liegen erst Eckdaten zum GFG 2018 aufgrund eines 

Kabinettsbeschlusses vor. Die Simulationsrechnung (Modellrechnung des Landes) wird für 

November 2017 erwartet. 

 

Eine belastbare Prognose der allgemeinen Deckungsmittel für 2018 und damit auch der 

finanzwirtschaftlichen Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 ist aufgrund der bislang noch 

unvollständigen Datengrundlage zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend 

möglich. 

 

 

 

 

L u b e k 









Landschaftsverband Rheinland
Frau
Direktorin Ulri e Lubek
Dezernentin Renate Hotte
Kennedy-Ufer 2
50663 Köln

Solinaen

an,. 21, Sep. 2017

LR  in 2

21

DER OBERBÜRGERMEISTER
Tim-Oliver Kurzbach

¦ i)
) D? 1

Solingen, 06.09.2017

Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanentwurfs des Landschaftsverbandes
Rheinland für das Haushaltsjahr 2017
Einleitung der Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das
Haushaltsjahr 2017

Sehr geehrte Frau Lubek, /u.  
sehr geehrte Frau Hotte,

herzlic en Dank für Ihr Schreiben vom 01.09.2017. .

Selbstverständlich begrüßen wir die vorgesehene Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes für
das Haushaltsjahr 2017 und die damit verbundene Absenkung des Umlagesatzes von 16,15 % auf
15,65 %. Sie dokumentiert das unterstützentwerte Bestreben des LVR, Haushaltsverbesserungen
ohne nennenswerte Verzögerungen an seine Mitgliedskommunen weiterzugeben. Allerdings haben
wir erfahren, dass die Mehrheit der Landschaftsversammlung sogar eine Senkung des Umlagesatzes
um 0,75 Punkte favorisiert. Daher regen wir an, dass sich die Verwaltung dies zu eigen macht und
als Vorschlag in die Versammlung einbringt.
Für die kommenden Jahre verbinden wir mit Ihren Ausführungen die Hoffnung, dass die zu erwar¬
tenden Aufwandserhöhungen ebenfalls nicht in dem bisher geplanten Umfang eintreten.

Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2018, in dem die Stadt Solingen gemäß Stärkungspaktgesetz erst¬
mals ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen hat, äußern wir die Erwartungshaltung, dass das
Potential für eine ebenfalls im Vergleich zu bisherigen Planung deutliche Umlagesatzsenkung be¬
steht. Die Arbeitskreisrechnung der Spitzenverbände zum GFG 2018 führt auch zu einer merklichen
Erhöhung der Umlagegrundlagen des LVR und damit für Sie zu der Möglichkeit, gleichbleibende
Einnahmen bei einem deutlich niedrigeren Umlagesatz zu realisieren und damit die Wirkung an ihre
Mitgliedskommunen weiterzugeben.

1



Die mittlerweile zum GFG 2018 vorab getätigten Ausführungen der Ministerin für Heimat, Kom¬
munales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW geben Anlass zu der Annahme, dass die ge¬
nannte Arbeitskreisrechnung in ihrem Rahmen Bestätigung erfährt.

Wir sind, wie viele weitere Ihrer Mitgliedskommunen, auf eine solche Vorgehensweise zwingend
angewiesen.

Da wir um Ihren Blick auf die Bedürfnisse Ihrer Mitgliedskommunen wissen, gehen wir von der Be
rücksichtigung unseres Anliegens aus.
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